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Prävention bedeutet: gesundheitlichen  Problemen 
und nachfolgenden Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 
vorbeugen. Sind sie schon  eingetreten, hilft das 
Betriebliche Eingliederungs management (BEM).



Prävention schließt auch die gesundheitliche 
Vorsorge mit ein, denn Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingte Gesundheits-

gefahren können zu  Behinderungen oder chronischen 
Erkrankungen führen  beziehungsweise bestehende 
Einschränkungen verschlimmern. Prävention betrifft 
somit alle Beschäftigten eines  Betriebs.

Beschäftigungshindernisse beseitigen. Im Sozi-
algesetzbuch (SGB) IX ist die Prävention als Aufgabe 
der Arbeitgeber verankert. Neben der Sicherung von 
Beschäftigungsverhältnissen dient sie auch dazu, 
krankheitsbedingte Fehlzeiten zu reduzieren. Wenn es 
sich bei den Betroffenen um schwerbehinderte oder 
ihnen gleichgestellte Menschen handelt, kann das 
Integrationsamt Arbeitgeber unterstützen.

Prävention vor Reha. Grundsätzlich hat die Präven-
tion  Vorrang vor der Rehabilitation. Der Arbeitgeber 
soll frühestmöglich Handlungsbedarf erkennen und ent-
sprechend tätig werden. Prävention als Grundprinzip 

Die betriebliche Prävention dient dazu, Schwierigkeiten bei der 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen frühzeitig zu 
erfassen, zu beheben oder erst gar nicht entstehen zu lassen.

GESUND LEBEN 
UND ARBEITEN

der sozialen Sicherung ist aber auch eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die Integrationsämter und Reha-
bilitationsträger maßgeblich mitgestalten. Sie tun dies 
durch  Aufklärung, beraten und informieren Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer über die Möglichkeiten der Prä-
vention. Ihr Ziel ist auch, Betriebe für präventive Maß-
nahmen zu motivieren und durch Leistungen dabei zu 
unterstützen.

Betroffene einbeziehen. Sowohl die Arbeitsbedin-
gungen als auch das persönliche Verhalten beeinflus-
sen die ge sundheitliche Verfassung. Daher gehören zur 
betrieb lichen Prävention die Verhältnismodifikation – 
die Beseitigung von Gesundheits- und Beschäftigungs-
risiken – und die Verhaltensmodifikation, die Verände-
rung zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten der 
Beschäftigten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sie 
schon in die Planung von Präventionsmaßnahmen ein-
zubeziehen und ihre Gesundheitskompetenz zum Bei-
spiel durch Schulungen zu fördern. 
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E ine Inklusionsvereinbarung dient als Basis für 
die betriebliche Prävention. Durch gezielte 
Maßnahmen kann der Betrieb gesundheitlichen 

Problemen und nachfolgenden Schwierigkeiten am 
Arbeitsplatz vorbeugen. Beispielsweise durch ergo-
nomische und behinderungs gerechte Arbeitsplätze 
oder auch durch Weiterbildungsangebote. Im besten 
Fall kann die Prävention ein Betriebliches Einglie-
derungsmanagement erübrigen. Aus diesem Grund 
werben die Integrationsämter für den Abschluss einer 
Inklusionsvereinbarung. 

Die beiden wichtigsten Instrumente 
der Prävention nach dem 
Schwerbehinder tenrecht sind die 
Inklusionsverein barung und das 
Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment. Ihr Erfolg gründet auf 
Teamarbeit: zwischen Arbeitgeber, 
Betriebs- oder Personalrat sowie 
Schwerbehindertenvertretung.

Prävention ist 
 Teamarbeit

BEM im Betrieb einführen. Zum Schutz langzeit-
erkrankter Mitarbeiter hat der Gesetzgeber das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement für alle Beschäftigten 
eingeführt. Da aus einer Langzeiterkrankung eine Behin-
derung entstehen kann, ist es sinnvoll, am BEM von vorn-
herein die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. 
Sie weiß,  welche Unterstützung es für Menschen mit 
(drohender) Behinderung gibt, und ist bei der Beantra-
gung von  Leistungen sowie bei der Umsetzung von 
Maßnahmen behilflich. 

Tatsächlich gewinnt Prävention im Betrieb zunehmend 
an Bedeutung für die Schwerbehindertenvertretung. 
Von ihrem Engagement zugunsten einer Inklusionsver-
einbarung und eines gut funktionierenden Betriebli-
chen Eingliederungsmanagements profitieren Betriebe 
und ihre Beschäftigten gleichermaßen. 

Präventionsbedarf ermitteln. Prävention soll 
möglichst frühzeitig ansetzen. Methoden und Früh-
warnsysteme, mit deren Hilfe sich Präventionsbedarf 
rasch erkennen lässt, sind zum Beispiel Gefährdungs-
beurteilungen oder arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen, aber auch Erkenntnisse im Zusammenhang 
mit der Inklusionsvereinbarung und dem Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement. Damit können Betriebe 
gesundheitliche Risiken, Risikofaktoren, strukturelle 
 Barrieren und Gesundheitspotenziale der Beschäftig-
ten ermitteln. 
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I n einer Inklusionsvereinbarung werden praxisbe-
zogene, auf den Betrieb beziehungsweise auf die 
Dienststelle individuell zugeschnittene Zielvereinba-

rungen abgeschlossen. Sie dienen dazu, die Beschäfti-
gungssituation schwerbehinderter Menschen spürbar 
zu verbessern. Auf dieser Grundlage sind gezielte 
Maßnahmen möglich, mit denen ein Betrieb gesund-
heitlichen Problemen und nachfolgenden Schwierig-
keiten vorbeugt. Zudem bietet sie Arbeitgebern und 
Beschäftigten verlässliche und belastbare Rahmenbe-
dingungen für die betriebliche Prävention.

Initiativrecht. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber 
dafür verantwortlich, dass Verhandlungen über eine 
Inklusionsvereinbarung aufgenommen werden. Aber 
auch die Schwerbehindertenvertretung kann initiativ 
werden. In Betrieben ohne Vertrauensperson übt die 
Inte ressenvertretung der Beschäftigten, also Betriebs- 
oder Personalrat, dieses sogenannte Initiativrecht aus. 
Beteiligt an den folgenden Verhandlungen sind, soweit 
im Betrieb  vorhanden, der Arbeitgeber, die Schwerbe-
hindertenvertretung und die Interessenvertretung der 
Beschäftigten.

Konkret werden. Für das Gelingen der betrieblichen 
Prävention ist entscheidend, dass in der Inklusionsver-
einbarung Maßnahmen, Zuständigkeiten und Fristen 
möglichst konkret und verbindlich benannt werden. 
Die Ziele müssen realistisch sein: Kleine Schritte mit 
kurzen Laufzeiten sind besser nachzuvollziehen als 
unerfüllbare Gesamtkataloge. 

Prävention ist besonders dann 
erfolg reich, wenn konkrete 
Maßnahmen und Ziele  verbindlich 
festgelegt werden. Als geeignetes 
Mittel bietet sich dafür eine 
Inklusions vereinbarung an.

Klare Regeln 
mit der Inklusions
vereinbarung

AUFBAU EINER 
 INKLUSIONSVEREINBARUNG

1. Präambel/Leitbild
Das Leitbild einer Inklusionsvereinbarung für den 
Betrieb legt für alle Beteiligten tragbare, allgemeine 
Ziele fest. Grundaussagen können beispielsweise lau-
ten „berufliche  Integration behinderter Menschen 
durch partnerschaft liche Zusammenarbeit“ oder „Nor-
malität für alle“.

2. Bestandsaufnahme
Hier wird die aktuelle Situation im Betrieb festgehal-
ten. Dazu gehören Angaben wie der Umsetzungsgrad 
gesetz licher Vorgaben (z. B. Beschäftigungsquote oder 
Rechte der schwerbehinderten Beschäftigten), die 
bestehenden Formen innerbetrieblicher Zusammenar-
beit oder die  Verfahrensabläufe im Betrieb.

3. Zielvorgabe
In diesem Teil werden die Ziele der Inklusionsvereinba-
rung festgelegt. Im Gegensatz zum Leitbild sind hier 
konkrete Einzelziele gefragt, beispielsweise die Verbesse-
rung der Beschäftigungsquote, die Beschäftigungssiche-
rung oder die  Gestaltung des Arbeitsumfelds. Gesetzlich 
ist ausdrücklich festgelegt, dass die gleichberechtigte 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben 
von Anfang an zu berücksichtigen ist. Dies gilt für die 
Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmenbedingun-
gen im Betrieb oder in der Dienststelle.

4. Umsetzung
Haben sich die Beteiligten auf Ziele verständigt, folgen 
in diesem Abschnitt konkrete  Maßnahmen, die umge-
setzt werden sollen. Dabei ist entscheidend, reine 
Absichts erklärungen zu vermeiden.  Stattdessen sind 
klare Verantwortlichkeiten, Inhalte und Zeiträume zu 
benennen. So können zum Beispiel Regelungen zur 
Ausbildung behinderter Jugendlicher vereinbart wer-
den, um die schulische Inklusion auch auf das Arbeits-
leben im Betrieb oder die Dienststelle zu übertragen. 
Zur  späteren Erfolgsmessung sollte zudem ein Konzept 
für das Controlling und Berichtswesen erstellt werden.

5. Verschiedenes
Zuletzt werden die Unterzeichnenden und externe Bera-
ter namentlich aufgeführt. Die Laufzeit und Kündigungs-
möglichkeiten sowie Regelungen bei Verstößen gegen 
die Vereinbarung bilden die abschließenden Elemente.
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So hilft das Integrationsamt 
bei der Prävention

Rat und Unterstützung
Sie haben mit diesem ZB info einen ersten Überblick 
über die Inklusionsvereinbarung erhalten. Bevor Sie 
sich an die Arbeit machen, möchten wir Ihnen zeigen, 
wie das Inte grationsamt Sie dabei unterstützen kann. 
Das Schaubild oben bringt es auf den Punkt. 

Sie wollen mehr erfahren? Alle Informations- und 
Beratungsangebote des Integrationsamts zur Inklusi-
onsvereinbarung finden Sie unter:

 → bih.de/integrationsaemter > Themen kompakt > 
 Inklusionsvereinbarung

Vermittlung durch das 
Integrationsamt

Der Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenver-
tretung kann das Integrationsamt einladen, sich 
an den Verhandlungen über die Inklusionsverein-
barung zu beteiligen. Wenn die Verhandlungen 
aufgrund von Meinungsverschiedenheiten ins 
 Stocken geraten, kann das Integrationsamt zwi-
schen den Partnern moderieren und vermitteln.
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Wenn ein Mitarbeiter innerhalb eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig ist, muss 

der Arbeitgeber aktiv werden: Er lädt den Betroffenen 
zu einem Gespräch ein und informiert bei Zustim-
mung die Interessenvertretung. Gemeinsam mit der 
zuständigen Interessenvertretung wird erörtert, wie 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden, einem Rückfall 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann. Das gilt für jeden betroffenen Beschäftigten – 
egal, ob behindert oder nicht behindert!

Frühzeitig und professionell eingesetzt, hilft das 
Betrieb liche Eingliederungsmanagement dabei, die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit aller Beschäftigten 
zu fördern, Fehlzeiten und Kosten zu senken sowie 
dem Unternehmen bewährte Mitarbeiter zu erhalten. 

Es kann jeden treffen: Eine Erkrankung, ein Unfall ... und schon 
fällt im Betrieb ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für längere 
Zeit aus. Dann ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) gefragt.

Das Verfahren. BEM umfasst alle Aktivitäten, Maßnah-
men und Leistungen, die zur Wiedereingliederung nach län-
gerer Arbeitsunfähigkeit nötig sind. Je nach Lage kann das 
Verfahren komplex sein und eine Reihe von Beteiligten 
erfordern, die beispielsweise eine externe Expertise bei-
steuern. Deshalb ist es hilfreich, eine systematische Vorge-
hensweise zu entwickeln –  passend zum eigenen Betrieb. 

Vereinbarung treffen. Zur Einführung von BEM 
gehört:

 ■  Beschäftigten zur Teilnahme einladen
 ■  Verantwortliche für den Gesamtablauf und für 

 Teilschritte ermitteln und informieren
 ■ Verfahrensablauf besprechen
 ■ Datenschutz gewährleisten
 ■ Ergebnis kontrollieren und Fall auswerten
 ■ Dokumentationsformen und -pflichten festlegen

Für alle Beteiligten sollten die einzelnen Vereinbarun-
gen festgehalten werden. 

LANG ERKRANKT – 

BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM)

WAS TUN?
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B ei kleinen und mittleren Betrieben reicht es 
oft, im Einzelfall strukturiert vorzugehen (siehe 
Schaubild unten). In größeren  Unternehmen – 

ab etwa 200 Mitarbeitern – empfiehlt sich die 
 Bildung eines BEM-Teams, das sowohl den Aufbau des 
 Betrieblichen Eingliederungsmanagements organi-
siert als auch die Einzelfallarbeit durchführt. Zu dem 
Team gehören in der Regel Arbeitgebervertreter, 
Betriebs- oder Personalrat und die Schwerbehinder-
tenvertretung. 

 

CHECKLISTE: BEM EINFÜHREN

1. Informieren und überzeugen
 ■  Führungskräfte mit den Zielen des BEM und dem 

 Verfahren vertraut machen und sensibilisieren
 ■  Belegschaft über das BEM informieren, z. B. mit 

einem Rundschreiben oder bei einer Versammlung
 ■  Informationen über betriebliche Strukturen, Prozesse 

sowie Zuständigkeiten zusammentragen
 ■  Unterstützungsangebote und zuständige Ansprech-

partner bei den Leistungsträgern (z. B. Krankenkasse) 
ermitteln 

2. BEM-Team einrichten
 ■  Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im BEM 

klären und handelnde Personen im BEM-Team benennen 
 ■  Arbeit organisieren, z. B. regelmäßige Treffen und 

 Austausch mit dem Betriebsarzt

3. BEM installieren
 ■  Struktur, Verlauf und Verfahren des BEM passend 

zum Betrieb organisieren
 ■ Verbindliche Regelungen zum BEM festlegen
 ■ Umsetzung des BEM in der praktischen Arbeit starten
 ■ Erfahrungen, Ergebnisse und Rückmeldungen auswerten
 ■ Verfahren des BEM optimieren
 ■ Verbindliche Regelungen zum BEM festlegen

Ein vorgeschriebenes Konzept für 
die  Einführung des Betrieblichen 
Eingliederungs managements gibt 
es nicht. Das lässt Spielraum für die 
Praxis.

BEM  einführen

BEMVERFAHREN: 
 Vorgehen im Einzelfall

BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM)BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM)
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Ausgelöst wird das Verfahren in der Regel durch 
eine Meldung aus der Personalabteilung: Ein 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin war in den 

vergangenen zwölf Monaten mehr als sechs Wochen 
arbeitsunfähig. Jetzt kommt das Betriebliche Einglie-
derungsmanagement zum Einsatz. Wer es durchführt, 
bestimmt der Arbeitgeber: Er kann zum Beispiel das 
 BEM-Team oder – in kleinen Betrieben – eine An-
sprechperson damit beauftragen. 

Beteiligte im BEM

Der Arbeitgeber ist gesetzlich ver pflichtet, 
die  Initiative für das Betriebliche Eingliederungs-
management zu ergreifen. Das heißt, er muss 
zunächst mit dem betroffenen Mitarbeiter oder 
der betroffenen Mitarbeiterin Kontakt aufneh-
men. Für alle folgenden Schritte sind die 
 Zustimmung und die Beteiligung des Mitarbei-
ters  erforderlich. Außerdem sind der Betriebs- 
oder  Personalrat und – bei schwer behinderten 
Beschäftigten – die Schwerbehindertenvertre-
tung hinzu ziehen. Ferner können weitere 
 betriebliche Partner einbezogen werden, zum 
 Beispiel der betriebs ärztliche Dienst. Unter-
stützung bieten auch externe Stellen wie 
 Integra tionsamt, Integrationsfach dienst, 
Rentenver sicherung,  Krankenkasse, Berufs-
genossenschaften und  Agentur für Arbeit.

 

CHECKLISTE: BEM  ANWENDEN

1. Arbeitsunfähigkeit feststellen
 ■ Regelmäßig Krankenstände auswerten
 ■ Betroffene Beschäftigte ermitteln (6-Wochen-Frist)
 ■ Feststellen, ob eine Schwerbehinderung bekannt ist 
 ■  Feststellen, ob eine betriebsärztliche Stellungnahme 

vorliegt
 ■  Prüfen, welche weiteren Schritte im BEM notwendig sind

2. Erstkontakt aufnehmen
 ■  Mit dem Mitarbeiter schriftlich, telefonisch oder 

 persönlich Kontakt aufnehmen
 ■  Den Mitarbeiter über die Praxis des BEM im Betrieb 

sowie über den Datenschutz informieren
 ■ Auf die Bedeutung seiner Mitwirkung hinweisen
 ■  Grundsätzliche Zustimmung des Mitarbeiters zum 

BEM einholen

3. Erstgespräch führen
 ■ Über den Zweck des Gesprächs informieren
 ■ Chancen und Grenzen des BEM aufzeigen
 ■  Betriebliche Ursachen für die Arbeitsunfähigkeit  klären
 ■  Wünsche und Befürchtungen des Mitarbeiters 

 besprechen
 ■ Nächste Schritte vereinbaren

4. Fall besprechen
 ■  Qualifikationen, Stärken und krankheitsbedingte 

 Einschränkungen ermitteln
 ■ Ziele und Vorstellungen des Mitarbeiters klären
 ■  Mögliche Maßnahmen zur Eingliederung besprechen 

und auswählen
 ■ Gemeinsam das weitere Vorgehen planen

5. Maßnahmen durchführen
 ■ Maßnahmen organisieren
 ■ Förderung beim zuständigen Leistungsträger  beantragen
 ■ Maßnahmen umsetzen
 ■ Mitarbeiter während der Maßnahmen begleiten
 ■ Rechtzeitig Schwierigkeiten erkennen und beheben

6. Eingliederung bewerten
 ■  Die Einzelfallarbeit bewerten (Voraussetzung: 

 Dokumentation)
 ■  Regelmäßig mit den Beteiligten Erfahrungen 

 austauschen
 ■ Mitarbeiter und Vorgesetzte zum BEM befragen
 ■ Das BEM zum Abschluss bringen
 ■  Entwicklung der Krankheitszeiten des Mitarbeiters 

nach Abschluss des BEM im Blick behalten

Nach der Einführung des Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements 
im Unternehmen kann die Einzel-
fallarbeit beginnen.

Vorgehen im  Einzelfall

BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM)
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Vertrauen schaffen
Ziel des Erstkontaktes ist es, dem betroffenen 

Mitarbeiter die positive Aufmerksamkeit des Betriebs 
zu signalisieren und sein Vertrauen zu gewinnen. Des-
halb ist es besonders wichtig, dass die Kontaktaufnah-
me behutsam und mit der erforderlichen Wertschät-
zung erfolgt. Ein Anschreiben beispielsweise sollte 
wohlwollend formuliert sein, die Fürsorge des Betriebs 
zum Ausdruck bringen und den Mitarbeiter nicht unter 
Druck setzen.

Alle ins Boot holen
Wenn der betroffene Mitarbeiter einverstan-

den ist, binden Sie den Betriebs- oder Personalrat und 
gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung mit 
ein. Erweitern Sie das Team bei Bedarf um Betriebs-
arzt, Sicherheitsfachkräfte, Integrationsamt, Agentur 
für Arbeit und andere. Gemeinsam kommen Sie Ihrem 
Ziel schneller näher.

Positionen klären
Schaffen Sie im ersten Gespräch mit der oder 

dem BEM-Beauftragten oder dem BEM-Team eine 
gute Atmosphäre. Erklären Sie dem erkrankten Mitar-
beiter den Ablauf und die Ziele des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements. Informieren Sie sorgfältig 
über den Umgang mit Informationen und Daten. Fra-
gen Sie nach Wünschen und Erwartungen des Betrof-
fenen. Klären Sie unterschiedliche Sichtweisen und 
suchen Sie gemeinsam nach den Ursachen der Arbeits-
unfähigkeit. Stimmen Sie ab, welche Informationen Sie 
einholen und weitergeben möchten (z. B. von  Ärzten). 

Fakten sammeln und auswerten
Im BEM-Team werten Sie die gesammelten 

Informationen aus und besprechen weitere Schritte. 
Der Betriebsarzt spielt hier oft eine wichtige Rolle. Er 
darf Diagnosen nicht ohne Einwilligung des Betroffe-
nen weitergeben. Liegt die Zustimmung vor, erstellt der 
Arzt auf Grund lage der ärztlichen Diagnose ein Leis-
tungsprofil und informiert den Betroffenen und die 
oder den BEM-Beauftragten darüber, was künftig bei 
der Arbeit zu beachten ist. Bei schwerbehinderten und 
ihnen gleichgestellten Beschäftigten helfen der Techni-
sche Beratungsdienst des Integrationsamts und die 
Integrationsfachdienste, die Empfehlungen umzuset-
zen. Sie informieren auch über Fördermöglichkeiten.

Sorgfältig planen
In welcher Zeit sind die Maßnahmen realis-

tisch? Erstellen Sie gemeinsam im BEM-Team einen 
Präventionsplan. Vereinbaren Sie, wer was wann zu 
tun hat und dafür verantwortlich ist. Bei Mitarbeiten-
den, die lange krank waren, empfiehlt sich eine stufen-
weise Wiedereingliederung. Diese erarbeiten Arzt und 
Patient gemeinsam. Währenddessen hat der Beschäf-
tigte weiterhin den Status „arbeitsunfähig“. Dem Wie-
dereingliederungsplan müssen der Arbeitgeber und 
der Kostenträger (zumeist Krankenkasse oder Renten-
versicherung) zustimmen.

Dranbleiben
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 

garantiert noch keine erfolgreiche Wiedereingliede-
rung am Arbeitsplatz. Manchmal spielt einfach die 
Gesundheit des Betroffenen nicht mit oder es fehlt an 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Trotzdem gilt: BEM lohnt 
sich. Denn alle sehen: Der Betrieb kümmert sich und das 
zahlt sich aus. 

Wer die folgenden Empfehlungen 
beherzigt, schafft die besten Voraus-
setzungen dafür, dass Betriebliches 
Eingliederungsmanagement gelingt.

Tipps für die Praxis
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Muss der Arbeitgeber das BEM als System 
 einführen?
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Einführung mit 
BEM-Team und auf der Grundlage einer Vereinbarung 
mit dem Betriebs- oder Personalrat besteht nicht. Das 
Gesetz  fordert die Anwendung in jedem Einzelfall. Ist der 
Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Abschluss 
eines BEM-Verfahrens erneut länger als sechs Wochen 
durchgängig oder wiederholt arbeitsunfähig, muss der 
Arbeitgeber BEM erneut durchführen bzw. anbieten.

Gibt es Sanktionen gegen den Arbeitgeber, 
wenn er kein BEM durchführt?
Unmittelbar gibt es keine Sanktionen. Im Fall einer 
krankheitsbedingten Kündigung muss der Arbeitgeber 
jedoch beweisen, dass auch bei ordnungsgemäßer 
Durchführung von BEM die  Kündigung unvermeidbar 
gewesen wäre.

Können der Betriebs- oder Personalrat oder 
die  Schwerbehindertenvertretung ein BEM 
 durchsetzen?
Die Interessenvertretung hat ein Kontrollrecht und 
kann im Einzelfall die Klärung verlangen. Ein genereller 
Anspruch auf Einführung von BEM kann aus dem 
Gesetz nicht  abgeleitet werden.

Was passiert, wenn der Mitarbeiter das BEM 
ablehnt?
Diese Entscheidung hat keine unmittelbaren arbeits-
rechtlichen Folgen und muss auch nicht begründet 
werden. Der Mitarbeiter nimmt sich jedoch die Chan-
ce, gemeinsam mit dem Arbeitgeber und der Interes-
senvertretung nach einer Verbesserung seiner Arbeits-
situation zu suchen. 

Was ist beim Datenschutz zu beachten?
Ein wirksamer Datenschutz ist eine Grundvorausset-
zung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement. 
Die  Weitergabe personenbezogener Daten darf nur 
mit schriftlicher Einwilligung des Mitarbeiters erfol-
gen. Er muss bereits mit dem BEM-Angebot über Art 
der erhobenen Daten sowie Sinn und Zweck der 
Datenweitergabe aufgeklärt werden.

In der Praxis tauchen immer wieder auch rechtliche Fragen auf. 
Die häufigsten haben wir hier beantwortet.

Häufige Fragen

Wie viel muss der Arbeitgeber wissen? 
Grundsätzlich gilt: nur so viel, wie erforderlich ist, um 
das Betriebliche Eingliederungsmanagement durchfüh-
ren zu können. Das heißt: Der Arbeitgeber muss nicht 
die  Diagnose der Erkrankung kennen, wohl aber die 
gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsplatz.

Muss der Arbeitgeber die Interessenvertretun-
gen  informieren?
Der Betriebs- oder Personalrat sowie die Schwerbehin-
dertenvertretung wachen darüber, dass der Arbeitge-
ber seine Verpflichtung erfüllt. Dies ist nur möglich, 
wenn sie  darüber informiert werden, dass ein Mitar-
beiter innerhalb der letzten zwölf Monate sechs 
Wochen arbeitsunfähig war. Diese Information – und 
nur diese – darf der Arbeitgeber auch ohne Einver-
ständnis der betroffenen Person weitergeben. Außer-
dem steht es dem Betroffenen zu, eine Vertrauens-
person zu den Gesprächen im Rahmen vom BEM 
hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, im 
 Einladungsschreiben darauf hinzuweisen.

Welche BEM-Informationen kommen in die 
Personalakte?
In die Personalakte darf nur aufgenommen werden, 
dass die Durchführung eines Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements an geboten wurde, ob die betrof-
fene  Person hiermit einverstanden war oder nicht und 
welche konkreten Maßnahmen zur Überwindung bezie-
hungsweise Vorbeugung von Arbeitsunfä higkeit ange-
boten und umgesetzt werden. Andere Informationen 
aus dem BEM-Verfahren sind in einer separaten BEM-
Akte  aufzubewahren. 

Gesetzliche Grundlage

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
ist Teil der Vorschriften zur Prävention und in 
§ 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX geregelt.

 → gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/ 
__167.html
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Rat und Unterstützung
Sie haben mit diesem ZB info einen ersten Überblick 
über das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
erhalten. Bevor Sie sich an die Arbeit machen, möch-
ten wir Ihnen zeigen, wie das Integrationsamt Sie 
dabei unterstützen kann. Das Schaubild oben bringt es 
auf den Punkt. 

Sie wollen mehr erfahren? Alle Informations- und 
Beratungsangebote des Integrationsamtes zum 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement finden 
Sie unter: 

 → bih.de/integrationsaemter > Themen kompakt 
> BEM

So hilft das Integrationsamt beim BEM
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BETRIEBLICHES 
 EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT
Alles zum Thema

Aktuelle Infos, Tipps und interaktive  Arbeitshilfen 
rund um die SBV-Wahl finden Sie unter: 
bih.de/integrationsaemter 
> Themen kompakt > BEM

Geschäftsstelle der BIH
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH) e. V. 
c/o LVR-Inklusionsamt
50663 Köln

bih.de/integrationsaemter

ZB RATGEBER
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
 Wissen vertiefen
Alle wichtigen Informationen rund um das 
 Eingliederungsmanagement im Betrieb.

BROSCHÜRE
Handlungsempfehlungen zum BEM
Planmäßig vorgehen
Um BEM im Unternehmen einzuführen, empfiehlt 
sich der Aufbau eines strukturierten Prozesses.

ZB KURS ONLINE

Wissen ausbauen
Bequem vom Arbeitsplatz oder von zu Hause aus 
 Seminare verfolgen.

ZB KURS VOR ORT

Seminare besuchen
Veranstaltungen in Präsenz zum besten Austausch 
über Fachinhalte.

ZB KURS FORUM

Experten fragen
Für unklare Sachverhalte in Einzelfällen stehen 
 Experten Rede und Antwort.

BEM
KOMPAKT
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